
 
HAUSORDNUNG DER SEKUNDARSCHULE REUTENEN 

 
In der Sekundarschule Reutenen werden über 400 Jugendliche von über 50 Lehrpersonen 
unterrichtet. Um allen Beteiligten das Zusammenleben zu erleichtern und unnötige 
Störungen zu vermeiden, sind die nachfolgenden Punkte zu beachten und zu 
respektieren. Bei Nichtbefolgung können Sanktionen ausgesprochen werden: 
 
- Fahr- und Motorräder sind in die dafür bestimmten Parkfelder und Unterstände zu stellen; auf dem 
 ganzen Areal gilt Fahrverbot. Im Schulhaus ist das Fahren auf Blades, Kickboards und Boards (Roll- 
 brettern) verboten. Das Betreten des Feuchtbiotops ist verboten. 
 
- Abfälle (auch Kaugummis) werden in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt. 
 
- Plakate und Flugblätter können nur dann verteilt oder am Anschlagbrett angebracht werden, wenn 
 beim Schulleiter die Erlaubnis dazu eingeholt wurde. 
 
- Spezialräume wie Bibliothek, Turnhallen, Informatik-, Werk- und Hauswirtschaftsräume dürfen nur 

in Begleitung einer Lehrperson betreten werden. 
 
- Während der Unterrichtszeit wird ein rücksichtsvolles Verhalten in Korridoren und Hallen erwartet:  
 Laute Gespräche und andere lärmintensive Tätigkeiten sind zu unterlassen. 
 
- Während der grossen Pause begeben sich alle Schülerinnen und Schüler ins Freie; mit dem Glocken- 
 ton um 10.07 Uhr erklingt das Signal zum Eintreten. Während der kleinen Pausen ist der Aufenthalt  
 in den Korridoren erlaubt; selbstverständlich ist auch dann rücksichtsvolles Verhalten angesagt. 
 
- Während des Unterrichts ist das Tragen von Mützen aller Art nicht erlaubt. 
 
Wer gegen die nachfolgenden Regeln verstösst, wird mit einem „Samstagmorgen“ be-
straft (Aufgebot: 7.25 bis 10.00 Uhr; Ort: Schulhaus Reutenen, unter Aufsicht einer 
Lehrperson). Bei wiederholtem Übertreten dieser Regeln werden andere Massnahmen 
eingeleitet. 
 
- Das Pausenareal darf erst nach Schulschluss oder mit der Erlaubnis einer Lehrperson verlassen  
 werden. 
 
- Tabak, Alkohol und andere Suchtmittel dürfen auf dem ganzen Schulareal nicht konsumiert werden;  
 auch das Mitbringen derselben ist untersagt. 
 
- Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrpersonen gegenüber verhält man sich respektvoll; An- 
 wendung oder Androhung von physischer, psychischer und verbaler Gewalt wird nicht toleriert. 
 
- Das Tragen und Mitbringen von Waffen und Imitationen derselben ist verboten; Schneebälle dürfen 
 nur auf den Sportplätzen geworfen werden. 
 
- Elektronische Geräte bleiben innerhalb des Schulareals sowie des Schulhauses in der Schultasche  
 und sind ausgeschaltet. 
 
- Die Schulanlage und Schulmaterialien dürfen nicht mutwillig beschädigt werden. 
 
-  Agenda 3x vergessen (Der Verlust der Agenda wird mit einem Verweis geahndet; zudem muss für 
 den Betrag von 12 Franken eine neue Agenda erworben werden). 
 
-  Schülerinnen und Schüler, die die Hausaufgaben über eine längere Zeit nicht machen oder immer 

wieder das Schulmaterial vergessen, können an einem Samstagmorgen aufgeboten werden. 
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